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Neues helvetisches T a g b l a t t.

Herausgegeben von Escher und ìlstcri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. Xro. LXXXVIIl. Bern, den is. Mcrj isso. (27. Ventose Kill.)

G e s e z g e b u n g.

Gro>ßer Rath, ^.November.
Präsident: Koch.

Cartier fodert, daß der Senat eingeladen
werde, die Vcrbalprozesse der Wahlvcrsammlun-
gen nach Gcnchinigimg dem Direktoriuin mit-
zutheilen, damit dieselben ron da wieder in das
Archiv des großen Raths zurükkchren können. -

Dieser Antrag wird angenommen.
Escher sodcrc für Blattmann i> Tage Urlaubs-

Verlängerung, welche gestattet wird.
Der oberste Gerichtshof fodert für die Bedürft

nisse feiner Kanzlei 2000 Fr., die ihm mit Dring-
lichkeliserkläruiig zuerkannt werbe».

Die Munijipalität und Gcmeindsvmvaltunq
von Romont, im Canton Fryburg, fodert, daß
die Nation eine eingefallene Brücke, von der sie
mit ihr gemeinschaftlich den Zoll bezog, auch
gcmeiiuchaftlich mit ihr wieder herstelle, ungc-
geltet das Direktorium diese Last ganz dieser Ge-
ineindc auflegen will, ohne ihr auch den ganzen
Zoll zusichern zu wollen.

Secretan begreift den Schluß des Direkte-
riums nicht, und fodert eine Untcrsuchungskom-
mission.

Nücc folgt, und will vom Direktorium AuS
kunft hierüber abfodern.

Cartier fodert Verweisung ans Direktorium
Mit Begehren um Bericht.

Thorin stimmt Carrier bei, dessen Antraa
angenommen wird.

Das Direktorium übersendet folgende Both-
schast: ^

Bürger Gefezgcbcr!
à Ihnen die Züge der Wohlthätig-"U bekannt'machen, durch welche sich lugend-

haste Bürger becifern, das in mehreren Cauto-
neu allgemein gewordene Elend zu erleichtern,
so sichern wir solchen Bürgern ihr verdientes
Lob zu; zugleich aber erwecken wir ein noch
wirksameres Bestreben zur Erqnickung der Noth-
leidenden. Immer wird sich das Direktorium
becifern, dieser Pflicht Genüge zu leisten.

Verschiedene Bürger der Gemeinde von Bern
brachten durch freiwillige Stcuersammlungen eine
Summe von 1000 Scl weizerfrankcn, nebst einer
großen Menge von Kleidungsstücken zusammen,
welche sie zur Unterstützung der in dem Cantone
Wallis verwüsteten Distrikte bestimmen.

Das Werkzeug ihrer Wohlthätigkeit ist der B.
Jndcrmaltcn, Mitglied des großen Raths.

Der B. Ma th is, Prediger zu Auenstein, im
Canton Aargäu, ein Greis von «2 Iahren, bc-
weifet noch in dem Augenblicke, wo er'wegen
Schwächendes Alters seine Pfarrgefchäfte aufge-
oen zu müssen glaubt, immer noch die Lebhaft
ligkei! feines Patriotismus durch ein Geschenk
von 2vn Fr. zu Gunsten der Verunglückten.

Die VciWendung dieser Summe vertraute er
der Vcrwaitungskammcr im Aargäu an. Auch
die Gemeinde von Licstall, im Canton Bafel,
zeichnet sich durch ihren Eifer zur Erleichterung
der Nothleidcndcn in dem Canton Waldstätten
dadurch aus, daß sie ihnen Unterstützungen an
Naturalien zufließen liesse. Ausser ssoo Nthlr.
an baarem Gelde, widmete sie ihnen eine große

lMcttge Kleidungsstücke, 120 Säcke Erdäpfel und
^2 Säcke mit Korn und dürrem Obste.

Dich, Bürger Gcfezgebcr, sind Züge von Wohl-
thätigkcit,^ welche das Direktorium Ihnen mit-
zutheilen für nothwendig glaubt.

Der Präsident des Vollz. Direkt.
Savary.

Im Namen des Direkt, der Gen. Sekr.
Mousson.
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Herzog v. Eff. foderè zur Aufmunterung der

Mildthätigkeit ehrenvolle Meldung, und Mitthei-
lung an den Senat.

Dieser Antrag wird angenommen.
Zimmermann, im Namen einer Commis-

Aon, berichtet über die Bittschrift des B. Eyer,
Fabrikant in Bern. Er ward voriges Jahr von
der Municipalität von Bern aus dem chmaligen
Dominikanerkloster dieser Stadt, welches er von
der chcvorigeu Regierung im Pacht hatte, und
ehe der Lehenaccord ausgelaufen war, vertrieben,
um dasselbe für eine Kaserne einzurichten, wofür
nun B. Eyer Entschädigung fodcrt. Die Com-
Mission legt hierüber folgendes Gutachten vor:

An den Senat.
Iu Erwägung der Bittschrift des B. Eyer,

Fabrikant, welcher bei den gesezgebenden Räthen
um einen billigen Schadenersatz einlangt, weil
er aus seinem Lehen vor dem Verlauf seines
Lehenaccords vertrieben wurde;

In Erwägung, daß der B. Phil. Eyer mit
der ehemaligen Regierung in Bern einen Lehen-
Accord geschlossen halte, der von der neuen Re-
gicrung nicht aufgehoben worden ist, und laut
welchem dein B. Ever das Recht zukam, noch
dis Iakobi 1799 das Gebäude des ehemaligen
Dominikanerklosters in Bern zu bewohnen;

Iu Erwägung, daß, obschsn dem B. Eyer
eine Entschädigung zukommt, dieselbe doch nicht
von der Nation gefodert werden könne, da nicht
die helvetische Regierung, sondern die Munizi-
palität von Bern diesen Bürger im Iul. 179s
aus dem ehemaligen Dominikanerkloster vcrtric-
den hat;

Hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

1. Die gcsczgebcndcn Räthe können in den
scbadenersaz, welchen der B. Phil. Eyer, Fa-
brikant, aus Bern, von der helvetischen Nation
federt, nicht eintreten.

2. Ueber die Frage dieses Schadenersatzes, über
die nähere Bestimmung und Anweisung desselben
können die gcsczgebenden Räche nichts verfügen,
da dickes alles vor die richterliche Gewalt gehört.

Auf Suters Antrag wird die Dringlichkeit
erklärt.

Schlnmvf hat nicht gern, wenn auch nur

ein Bürger der Revolution wegen Schaden leiden

muß; und wenn cs um Entschädigung zu thun
ist, so mag er nicht der Person wegen, die diese

leisten soll, es sey nun eine Munizipalilät oder

die Nation, diese billige Entschädigung hindern.
Er glaubt, das Gutachten genüge nicht, und

daher schlägt er folgenden Beschluß vor:
In Erwägung, daß der B. Eyer vor Ablauf

der bestimmten Lebenszeit, auf Anordnung der

Munizipalilät von Bern, ein gemiethetes Ge-

bände räumen und verlassen mußte, in welchem

er eine beträchtliche Fabrike eingebaucn und be-

festen hatte;
In Erwägung, daß diese Räumung s» eilftr-

tig geschehen mußte, daß B. Eyer nicht einmal

Zeit batte, ein anderes bequemes Gebäude sur

seine Fabrike aufzusuchen;
In Erwägung also, daß V. Ever hierdurch

ohne Verschulden in einen beträchtlichen Scha>

den vcrftzt worden; ^In Erwägung aber, daß dieser Schadens^
trag noch weder rechtsgültig anerkannt, noch

auch rech'sbcständig bestimmt worden.
Ja Erwägung endlich, daß cs noch einer

Rechtsfrage ausgesczl seyn könnte, ob die

zipalität allein diesen schaden zu vergüte» tM
oder ob die Regierung auch einigen Antheil daran

nehmen müsse;
beschließt: ^

r. Der V. Eyer ist berechtigt, Schadcncr»atz

lodern.
2. Er kann hiesur die Mumzipalitat vo" ^

sowohl gütlich als rechtlich belangen.
s. Der Munizipalirät von Bern bleibt oa»

Rnkgrtfsrccht auf die Regierung unbenommen-

Nuce. Die Sache ist durchaus gerichum),

obgleich sie von Anfang an nicht gerichtlich >oa,

und nur durch die Verzögerungen, die das ^
rcktorium hineinbrachte, dazu gemach' wuro.

Ich stimme also zum Gutachten, und denke,

Eyer werde von selbst wissen, daß er lieh

Munizipalilät von Bern hauptsächlich zu v

ten hat.
Suter. Wir fühlen alle, daß B. Ener r w

hat; aber die Sache ist richterlich, und >

müssen wir dieses Gutachten annehmen-

Herzog v. Eff. ist gleicher Meynung ' u

.bemerkt, daß Schlnmpfs Gutachten Mst
Rtchtersprnch wärt.
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Zimmermanns Gutachten wird angenom-
men.

B. Benedikt Wucher, von Köniz bei

Bern, bittet um Begnadigung für seine Frau,
die zu einer langen Gcfängnißstrafe verurtheilt,
ihm aber zur Erhaltung semer armen Haus Hai-
tung unentbehrlich ist.

Herzog v. Eff. fodcrt Tagesordnung.
Secret an will die Tagesordnung dahin be.

gründen, daß die Sache dem Direktorium zu-
gehöre.

Anderwerth fodert Verweisung ans Direk-
torium.

S ch lumps stimmt Anderwcrth bei.
Herzog v. Eff. vereinigt sich mit Secretaus

Meynung.
Graf stimmt für einfache Tagesordnung.
Anderwerth beharret.
Erlach er ist Secretaus Meynung, welche

angenommen wird.
V. Sebastian Bund ter, von Wäggis,

im Canton Llizcrn, der vor 2 i Jahren eine Frau
geheirathet, die mach daS.geftzlich: Einznggcld
befaß, und daher seines Gemcmdrechrs beraubt
wurde, wünscht in dasselbe wieder cingcftzt zu
werden, und einen Heimalhfchcin zu erhalten
der ihm versagt wird.

Wyder fodert Tagesordnung, weil wir nicht
aufs a Jahre zmükwirtende Geseich machen können.

Herzog v. Eff. folgt.
Schlumpf sotcrt Verweisung ans Direk-

torium.
Er lach er fodert Verweisung an eine Com-

mission.
Cartier ist Schlumpfs Meynung, dem auch

Anderwerth folgt.
Legler glaubt, da wir durch ein Gefe; das

Einzuggcld aufhoben, so müise diesem Bürger
emforochcn werden ; doch stimmt er Schlumvf b-i

Secretan will die Bittschrift dem Direkw'
rium mittheilen, mit dem Auftrag, wenn de
Thatsache» richcig sind, dem B-rlsteller von fei-
ner Gemeinde einen Heimathfchein ausfertigen
zu lassen. '

Dieser lezte Antrag wird angenommen.
Huber sagt: ich sehe, einen fränkischen Ge-

ueral auf den Gallcrien, den ich zwar nicht die
5-yre habe zu kennen; allein es ist ein General
on wackern Truppen, die unsere Zreih.it ver-

rhcidigen, und unser Vaterland von den Fein-
den befreit haben; ich fodere für denselben die

Ehre der Sitzung.
Dieser Antrag wird angenommen.
B. Carton, von Romond im Canton Fry-

burg, begehrt Besoldung als General-Inspektor
und gewesener Offizier unter den von der Vcr-
wallungskammec des Lemans aufgestellten Trup-
pen.

Nnce federt Verweisung ans Direktorium,
und hofft, dieser Bürger werde, wie viele an-
dcre, Geduld haben.

Dieser Antrag wird angenommen.

(Die Fortsetzung folgt.)

den

Litterarische Gesellschaft des
Cantons Luzern.

Sieben und vierzigste Sitzung,
s. Jen ner 1 sog.

Präsident: Crauer.
Die Frage, welche an der Tagesordnung ist,

welchen Schaden hat die herrschende
Lektüre gebracht, und wie kann er ge-
hoben werden? wird von B. Prof. Geiger,
älter, der sie aufgeworfen, nach folgender Skitze
beantwortet.

»Welchen Schaden hat die herrschende
Lektüre gebracht, und wie kann ihm gehol-
sen werden t "

Sie hat geschadet, das beweist uns die Er-
fahrung, obschon sie auf einer andern Seite un-
gemein gcnüzr hat.

Es giebt Vielleser, welche alles, und immer
lesen, aber bei alle dem sich nicht Zeit nehmen,
nachzudenken, oder es vielleicht nicht im Stande
sind. Das giebt also Leute ohne Gründlichkeit

Schwätzer, oder verwirrte Köpfe, welche selbst
ihren schlichten Menschenverstand in einem Chaos
nicht zusammenhangender Ideen begraben.

Man liest Bücher, die man nicht versteht —
man fangt bei dem Gipfel der Wissenschaften
an, ohne den Grund dazu z» kenne». Solche
Leser erHaschen etwas von der Wahr eit, und
nehme!» es schon für alle Wahrheit- werden starr-
sinnig, und lernen niemal die Wahrheit kennen.

Es giebt einseitige Leser, welche alle Grund-
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